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ANTRAG 
zur Aufnahme 

des Zusatzeintrages „Antragsberechtigung BAFA“ 
für in den Energieberater-Servicelisten der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau und als Sachverständige nach § 2 Abs. 1 Satz 1 ZV EnEV geführten Mitglieder

Angaben zur Person

	
	
	

	
	Akadem. Grad, Titel:
	     
	
	

	
	Name:
	     
	Vorname:
	     
	

	
	Bürobezeichnung, Firma:
	     
	

	
	Straße, Hausnummer:
	     
	PLZ, Ort:
	     
	

	
	
	
	
	
	


Angaben zur Mitgliedschaft und Listenführung bei der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau
	
	
	

	
	Ich bin Mitglied der Bayerische Ingenieurekammer-Bau
	Mitgliedsnummer:
	
	

	
	und wünsche die Veröffentlichung des Zusatzeintrages „Antragsberechtigung BAFA“ in der Planer- und Ingenieursuche in Verbindung mit meiner
	
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	bestehenden / beantragten Listeneintragung als Energieberater vor Ort (Wohngebäude)
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	bestehenden / beantragten Listeneintragung als Energieberater Nichtwohngebäude
	

	
	 FORMCHECKBOX 

	bestehenden / beantragten Listeneintragung als Sachverständige nach § 2 Abs. 1 Satz 1 ZV EnEV.
	

	
	Zum Nachweis meiner Antragberechtigung im BAFA-Vor-Ort-Programm füge ich die Kopie eines Zuwendungsbescheids des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bei. 
	

	
	
	


Erklärungen

	
	
	

	
	Ich versichere ich, dass ich gegenwärtig antragsberechtigt für die geförderte Vor-Ort-Beratung beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bin.
	

	
	Wenn meine Antragsberechtigung für die BAFA-geförderte Vor-Ort-Beratung beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erlischt, werde ich dies der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau unverzüglich mitzuteilen.
	

	
	Mir ist bekannt, dass die Führung des Zusatzeintrages „Antragsberechtigung BAFA“ entfällt, wenn meine Antragsberechtigung für die BAFA-geförderte Vor-Ort-Beratung beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erlischt.
	

	
	Mir ist bekannt, dass die Führung des Zusatzeintrages „Antragsberechtigung BAFA“ entfällt, wenn die damit verbundene Listeneintragung (Energieberater vor Ort, Energieberater Nichtwohngebäude, Sachverständige nach § 2 Abs. 1 Satz 1 ZV EnEV) bei der Bayerische Ingenieurekammer-Bau erlischt.
	

	
	
	


	           

	
	

	Ort, Datum
	
	Unterschrift
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